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Der Europäische Rat hat auf Vorschlag der Europäischen

Kommission im Juni 2010 die Strategie Europa 2020

für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives

Wachstum mit fünf Kernzielen beschlossen: 

• 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren

sollten in Arbeit stehen.

• 3 % des BIP der EU sollten für F&E aufgewendet 

werden.

• Die 20-20-20-Klimaschutz-/Energieziele sollten er-

reicht werden (einschließlich einer Erhöhung des

Emissionsreduktionsziels auf 30 %, falls die entspre-

chenden Voraussetzungen erfüllt sind).

• Der Anteil der Schulabbrecher sollte auf unter 10 %

abgesenkt werden, und mindestens 40 % der jünge-

ren Generation sollten einen Hochschulabschluss ha-

ben.

• Die Zahl der armutsgefährdeten Personen sollte um

20 Millionen sinken.

Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer Vielzahl von

Maßnahmen auf allen politischen Ebenen. Dazu hat die

Kommission sieben Leitinitiativen vorgeschlagen:

• „Innovationsunion“, um die Rahmenbedingungen

und den Zugang zu Finanzmitteln für Forschung und

Innovation zu verbessern und auf diese Weise sicher-

zustellen, dass innovative Ideen in wachstums- und

beschäftigungswirksame Produkte und Dienstleistun-

gen umgesetzt werden können.

• „Jugend in Bewegung“, um unsere Bildungs-

systeme leistungsfähiger zu machen und den 

Jugendlichen den Eintritt in den Arbeitsmarkt zu 

erleichtern.

• „Eine digitale Agenda für Europa“, um den Aus-

bau schneller Internet-Zugangsdienste zu beschleuni-

gen und die Vorteile eines digitalen Binnenmarktes

für Haushalte und Unternehmen zu nutzen.

Einleitung

Im Januar 2011 besuchte Kommissionspräsident José Manuel Barroso den Stuttgarter Oberbürgermeister. Foto: Hass
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• „Ressourcenschonendes Europa“, um das Wirt-

schaftswachstum von der Ressourcennutzung abzu-

koppeln, den Übergang zu einer emissionsarmen

Wirtschaft zu unterstützen, die Nutzung erneuerbarer

Energieträger und die Energieeffizienz zu fördern so-

wie unser Verkehrswesen zu modernisieren.

• „Eine integrierte Industriepolitik im Zeitalter der

Globalisierung“, um die Rahmenbedingungen für

Unternehmen, insbesondere für KMU, zu verbessern

und eine international wettbewerbsfähige, starke und

tragfähige Industriestruktur zu fördern.

• „Eine Agenda für neue Kompetenzen und 

Beschäftigungsmöglichkeiten“, um die 

Arbeitsmärkte zu modernisieren, den Menschen

durch den lebenslangen Erwerb von Qualifikationen

neue Möglichkeiten zu eröffnen und so die Erwerbs-

quote zu erhöhen sowie Angebot und Nachfrage auf

dem Arbeitsmarkt u. a. durch Arbeitsmobilität besser

aufeinander abzustimmen.

• „Europäische Plattform gegen Armut und soziale

Ausgrenzung“, um den sozialen und territorialen

Zusammenhalt zu gewährleisten, damit die Vorteile

von Wachstum und Beschäftigung allen zugute kom-

men und Menschen, die unter Armut und sozialer

Ausgrenzung leiden, in Würde leben und sich aktiv

am gesellschaftlichen Leben beteiligen können.

Die beschriebenen Ziele und Aufgaben sind zugleich

kommunale, regionale und nationale Aufgaben. Sie las-

sen sich deshalb nur verwirklichen, wenn eine Vielzahl

von Verantwortlichen aus der kommunalen, regionalen,

nationalen und europäischen Ebene mit Partnern aus

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam

diese Herausforderungen anpacken. Regierungshandeln

ist heute komplexer, da es eine große Zahl von Akteuren

einbinden muss. Wissenschaftler beschreiben dieses

Phänomen seit einiger Zeit1 als „Multilevel Governance“.

Bislang beschränkt sich Multilevel Governance jedoch

eher auf die Verteilung von Verantwortlichkeiten und die

Zuordnung von Politikfeldern auf verschiedene Ebenen

von Regierungshandeln, als dass Politik in Kooperation

gestaltet wird. In Europa gibt uns die Umsetzung des 

Lissabon-Vertrags neue Perspektiven, und die Strategie

Europa 2020 kann ein praktikables erstes Beispiel dafür

sein, wie echte Kooperation zwischen politischen Ent-

scheidungsträgern auf europäischer, nationaler, regiona-

ler und lokaler Ebene realisiert werden kann.2

Auf meinen Vorschlag hin wurde im Juni 2010 zwischen

Herrn Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der

Präsidentin des Ausschusses der Regionen sowie den

Präsidenten von sieben europäischen Repräsentativ-

verbänden3 auf verschiedenen Regierungsebenen verein-

bart, dass die sieben Leitinitiativen durch Bildung von

gemeinsamen horizontalen und vertikalen Netzwerken

der verschiedenen politischen Ebenen umgesetzt 

werden sollen. Beim Besuch von Herrn Kommissions-

präsident Barroso in Stuttgart im Januar 2011 habe ich 

meinen Vorschlag für das Modell „Regieren in Partner-

schaft“ konkretisiert. Als Pilotprojekt wird die Landes-

hauptstadt Stuttgart das „Europäische Bündnis für Inte-

gration“ entwickeln. Als Präsident des RGRE werde ich

Städte und Regionen bitten, eine aktive Rolle bei der

Schaffung von weiteren Netzwerken zu übernehmen,

um die Leitinitiativen zu realisieren. Dies mit Unterstüt-

zung des RGRE und der nationalen Verbände der Städte

und Regionen, die Mitglied im RGRE sind.

Ich bin davon überzeugt: Europa wird sich nur dann im

wachsenden globalen Wettbewerb behaupten können,

wenn die Entwicklung Europas zugleich eine Angelegen-

heit der Bürgerinnen und Bürger ist. Bürger auf dem

Weg in die gemeinsame europäische Zukunft mitzuneh-

men gelingt aber nur, wenn wir sie daran beteiligen. Das

vorgeschlagene Modell „Regieren in Partnerschaft“ er-

öffnet vielfältige Chancen, die Bürger bei den großen

Herausforderungen aktiv mitwirken zu lassen, vor denen

wir in Europa - die Kommunen, Städte, Regionen, Mit-

gliedsstaaten und die EU - stehen.

1 Die Autoren Liesbet Hooghe und Gary Marks waren die ersten, die in den frühen neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Konzept einer multi-level 
governance entwickelt haben. 

2 siehe Bericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft der EU 2030 an den Europäischen Rat
3 Europäische Vereinigung der Mandatsträger in Berggebieten (AEM), Konferenz der Regionen mit gesetzgebenden Kompetenzen (REGLEG), Arbeitsgemein-

schaft Europäischer Grenzregionen (AEBR), Konferenz der Präsidenten der regionalen gesetzgebenden Versammlungen in der Europäischen Union (CALRE),
Versammlung der  Regionen Europas (AER), Konferenz der peripheren Küstenregionen Europas (CPMR), EUROCITIES
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Die Wirtschafts- und Finanzkrise stellt uns alle - Städte,

Regionen, Nationalstaaten und EU-Institutionen – vor

enorme Herausforderungen. Als Weckruf zwingt uns

diese Krise, über unsere Perspektiven in Europa nachzu-

denken.

Mit dem Aufstieg Asiens, insbesondere Chinas und In-

diens, im 21. Jahrhundert und angesichts zunehmend

globaler Märkte, einer wachsenden Herausforderung in

Energiefragen, demografischer Probleme, einer hohen Ju-

gendarbeitslosigkeit, des öffentlichen Schuldenbergs und

der Instabilität der Finanzmärkte wächst bei uns Europä-

ern ein Gefühl der Unsicherheit und ein Vertrauensverlust

in unsere Zukunft. Wir müssen uns deshalb über neue

Entwicklungsmöglichkeiten Gedanken machen, um so

das Niveau des sozialen und wirtschaftlichen Wohlstands

zu halten, den wir in Europa genießen.

Es gibt keine einfachen Antworten. Im Zeitalter der Globa-

lisierung können einzelne nationale Staaten immer weni-

ger ihre Aufgaben souverän erfüllen. Die Finanz- und

Wirtschaftskrise hat uns allen deutlich vor Augen geführt,

dass wir eine stärkere Finanz- und Wirtschaftssteuerung in

Europa benötigen. Alle wichtigen Probleme auf kommu-

naler, regionaler und nationaler Ebene sind in gleichem

Maße europäische Probleme. Aus diesem Grund können

wir die Probleme nur meistern, wenn wir alle – Politiker,

Bürger, Arbeitgeber und Beschäftigte – an einem Strang

ziehen und auf die Stärken der EU bauen. Auf der Grund-

lage des Vertrags von Lissabon bietet diese Krise die

Chance, zusammen mit den Europäischen Institutionen

eine neue Art der Politikgestaltung zu entwickeln: von der

globalen zur lokalen Ebene in den wichtigsten Politik-

feldern, d.h. wirtschaftliche und soziale Entwicklung,

Schaffung von Arbeitsplätzen und Bekämpfung von 

Jugendarbeitslosigkeit, Bildung und Ausbildung, Wissen-

schaft und Forschung, demografischer Wandel und

Gleichstellung, Migration und Integration, Umweltschutz

und Klimawandel, Energieeffizienz und Energieversor-

gung, Rechtssicherheit und innere Sicherheit, Außenpolitik

und Entwicklungszusammenarbeit. Für diese komplexen

Aufgaben sind ganzheitliche Lösungen erforderlich, die

entwickelt werden müssen. Zur Umsetzung der Strategie

Europa 2020 und zur Realisierung der Aktionspläne für die

sieben Leitinitiativen in Europa müssen alle politischen Ent-

scheidungsebenen und der private Sektor eingebunden

werden. Dies im Sinne einer Partizipation, die weder durch

zentralistische Regeln noch durch eine ständige Diskussion

über die Abgrenzung von Kompetenzen gekennzeichnet

ist. Vielmehr geht es um eine Aufgabenteilung, die uns die

drängenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen

lässt, um die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen.

Aus diesem Grund bedarf es eines speziellen Regierungs-

modells für die EU: Regieren in Partnerschaft.

Regieren in Partnerschaft ist ein entscheidender

Weg,

1. um wesentliche Ziele und Maßnahmen in Europa

durch ein Mehr-Ebenen-Modell der europäischen, na-

tionalen, regionalen und lokalen Ebene mit koordi-

nierten und verbindlichen Zuständigkeiten jeder

Ebene sowie durch verlässliche, gemeinsam beschlos-

sene Regeln, Vorschriften, Verträge und Selbstver-

pflichtungen zu fördern;

2. um die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnis-

mäßigkeit umzusetzen auf der Grundlage von Aufga-

benteilung, Partnerschaft und Partizipation auf allen

politischen Ebenen in Europa, und zwar aufgrund von

freiwilligen Entscheidungen, ohne die rechtlichen

Kompetenzen zwischen den verschiedenen politi-

schen Ebenen zu verändern;

3. um flexible, gleichwohl verbindliche horizontale und

vertikale Netzwerke aufzubauen, mit dem Ziel, Bür-

ger, Unternehmen, NROs und andere Partner für ge-

meinsame Aufgaben und Maßnahmen zu gewinnen

und zu mobilisieren, die für alle Europäer von Bedeu-

tung sind. Auf diese Weise wird bei ihnen die Akzep-

tanz der Europäischen Union gestärkt.

I. Das Regierungsmodell für die 
Europäische Union: 
Regieren in Partnerschaft

Die Krise als Chance für Europa



1.
Das Grundverständnis von Nationalstaaten in Europa,

das sich vor allem im 19. Jahrhundert herausgebildet

hat, beruht wesentlich auf der Idee einer Nation als

Staatsvolk und einem Staat mit Souveränitäts-

rechten.

Im 19. Jahrhundert gehörte zu den Souveränitätsrechten

die äußere und innere Sicherheit, die Außenpolitik, das

Steuerprivileg, Finanz- und Währungspolitik sowie die

Justiz. Souveränitätsrechte gelten auch auf anderen na-

tionalen Politikfeldern: Soziale Sicherheit, Nahrungs- und

Wasserversorgung, Umweltschutz, Energie- und Arbeits-

marktpolitik. Diese Liste wird im 21. Jahrhundert zuneh-

mend irrelevant, da die einzelnen Nationalstaaten diese

Aufgaben immer weniger souverän wahrnehmen kön-

nen.

Der tradierte Nationalstaat wird auch durch die Verän-

derung des Staatsvolkes infrage gestellt, da die Idee

„Eine Nation – ein Staat” durch die Internationalisierung

der Bevölkerung nicht mehr realistisch ist. Die bewusste

Förderung der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger,

der beruflichen Niederlassungsfreiheit, der Aufenthalts-

freiheit, des Informations- und Kulturaustausches, der

wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenar-

beit etc. und des kommunalen Wahlrechts in Europa

führen zu einer wachsenden Europäisierung und Inter-

nationalisierung des jeweiligen Staatsvolkes.

Daraus folgt eine Abkehr von der tradierten National-

Staats-Idee auf zwei Ebenen: zugunsten einer inter-

nationalen und einer supra-nationalen Zusammenarbeit

innerhalb der Europäischen Union. Diese Zusammen-

arbeit ermöglicht und erleichtert das Zusammenwachsen

der unterschiedlichen Mitgliedsstaaten – unabhängig

von ihrer Größe, Einwohnerzahl, Wirtschaftskraft, und

dies unter Wahrung der nationalen Kulturen und Spra-

chen sowie regionaler und lokaler Besonderheiten.

2.
Die freiwillige wie notwendige Übertragung von einzel-

nen Kompetenzen und Souveränitätsrechten auf die eu-

ropäischen Institutionen führt weder automatisch zu ei-

nem „Staatenbund” noch zu einem „Bundesstaat“ im

Sinne der tradierten Staatsrechtslehre. Die vertraglich

vereinbarte „Union“ der Staaten und ihrer subnationa-

len Ebenen schafft nicht einen neuen supra-nationalen

Staat. Deshalb ist die Europäische Union nicht mit den

Vereinigten Staaten von Amerika vergleichbar – weder

von der historischen Entwicklung her noch von der der-

zeitigen und künftigen Ausgestaltung. 

3.
Das politische Regierungsmodell der EU basiert auf 

einem vertraglich vereinbarten, sich entwickelnden 

föderal strukturierten System des Mehr-Ebenen-

Regierens und der langfristigen, vertraglichen Über-

tragung von nationalen Souveränitätsrechten auf die 

europäischen Institutionen. Der rechtliche Rahmen 

dieses Konsenses ist das Regelwerk der EU, der 

sogenannte „acquis communautaire”.

In einer Welt mit immer größerer Interdependenz und

gegenseitiger Konkurrenz stehen die Nationalstaaten vor

neuen Herausforderungen und zunehmenden Abhän-

gigkeiten. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat allen

Menschen deutlich vor Augen geführt, dass wir eine

stärkere finanzielle und wirtschaftliche Steuerung in

Europa benötigen. Diese Krise ist eine Chance, innerhalb

der Europäischen Union neue Wege der Kooperation

und Politikgestaltung zu beschreiten und damit ein 

spezielles Regierungsmodell für die EU zu entwickeln:

Regieren in Partnerschaft. 

Die Veränderung der Nationalstaaten

8
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1.
Aufgabenteilung
Der Lissabon-Vertrag fördert die aufgabenbezogene Zu-

sammenarbeit in vielfältigen rechtlichen Formen in

Europa. Er fordert geradezu diese Zusammenarbeit, um

die wesentlichen Ziele der EU zu erreichen. Das vorge-

schlagene Regierungsmodell sieht deshalb eine verbind-

liche Aufgabenteilung entsprechend der jeweiligen Zu-

ordnung von Kompetenzen der Mitgliedstaaten, der

Regionen und der Städte in den Aufgabenfeldern vor,

die für die Zukunft Europas von besonderer Bedeutung

sind: wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Bildung,

Wissenschaft und Forschung, demografische Entwick-

lung, Migration und Integration, Umwelt- und Klima-

schutz, Rechtssicherheit, innere und äußere Sicherheit

sowie Außenpolitik.

Da die zentralen Herausforderungen für die Zukunftsfä-

higkeit Europas von keiner politischen Ebene alleine be-

wältigt werden können, müssen sich die EU, die Mit-

gliedsstaaten, ihre Regionen und Kommunen an der

Umsetzung der Aufgaben partnerschaftlich beteiligen.

Um einem Zentralismus durch EU-Institutionen vorzu-

beugen, sind die Prinzipien der Subsidiarität und Verhält-

nismäßigkeit einzuhalten. Entsprechend dem Lissabon-

Vertrag kann die europäische Ebene deshalb nur

insoweit tätig werden, als die jeweiligen Ziele und Maß-

nahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler,

regionaler noch lokaler Ebene ausreichend verwirklicht

werden können. Zugleich muss die Union nachweisen,

dass sie diese Ziele und Maßnahmen besser verwirkli-

chen kann. Soweit die EU zuständig ist, müssen die

Maßnahmen der Union verhältnismäßig sein, d.h. die

Belastungen – auch finanzieller Art – sind so gering wie

möglich zu halten und müssen in einem angemessenen

Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen. Folge dieser

Regelung ist, dass alle wesentlichen Aufgaben für die

Zukunftsfähigkeit Europas nur in einem koordinierten

Zusammenwirken der verschiedenen politischen Ebenen

gestaltet werden können.

2. 
Partnerschaft
Sieht man von den wenigen ausschließlichen Zuständig-

keiten der Union (Zölle, Wettbewerbsregeln, Fischerei-

und Handelspolitik, Währungspolitik) ab, ist das EU-

Regierungsmodell kein hierarchisches Modell mit Top-

down-Regelungen, sondern ein Partnerschaftsmodell.

Jede Ebene, die europäische, nationale, regionale und

lokale, bringen jeweils ihre Kompetenzen in ihrer eige-

nen rechtlichen und politischen Verantwortung ein und

tragen dadurch zur Erfüllung der Ziele und Umsetzung

der Maßnahmen vor Ort wie im EU-Gebiet bei.

Wesentliches Instrument, um diese Ziele in einer trans-

parenten, effizienten und verantwortlichen Weise zu er-

reichen, sind vertraglich vereinbarte und damit verbindli-

che horizontale wie vertikale Netzwerke. Dabei lassen

sich im Rahmen dieser vernetzten, partnerschaftlichen

Zusammenarbeit Regionen, Städte und Kommunalver-

bände ebenso wie bürgerschaftliche Initiativen und Un-

ternehmen, Universitäten wie Forschungseinrichtungen

einbeziehen.

Die Entscheidung, diesem neuen Regierungsmodell zu

folgen, wird von demokratisch gewählten Gremien, z.B.

dem Gemeinderat, Regionalparlament oder dem Land-

tag etc. getroffen. Sie haben die demokratische Kon-

trolle darüber, welche Rolle sie kraft eigener Zuständig-

keit bei Netzwerken übernehmen wollen. Diese Teilung

der Aufgaben, Lasten und Kompetenzen eröffnet Chan-

cen für mehr Effizienz und Transparenz bei der Aufga-

benerfüllung und eine stärkere Beteiligung von Partnern

innerhalb der jeweiligen Gebietskörperschaft und darü-

ber hinaus.

3. 
Partizipation
Die Regeln des Regierungshandelns haben sich durch

eine sich wandelnde politische Kultur (z.B. partizipative

Modelle wie „social media“) verändert. Heute ist das

hierarchische System mit Top-down-Regelungen auf 

Die Grundsätze des Regierungsmodells für
die Europäische Union: Aufgabenteilung,
Partnerschaft und Partizipation



einige wenige Aufgaben aus dem Politikfeld Recht und

Ordnung, insbesondere auf den Bereich der Sicherheit

beschränkt. Kommunen und Regionen werden in immer

höherem Maße zu Motoren für den öffentlichen und

privaten Sektor durch die Förderung von verschiedenen

Formen der Bürgerbeteiligung. Die repräsentative Demo-

kratie, unsere Regierungsform auf europäischer, natio-

naler, regionaler und lokaler Ebene, lebt auch wesentlich

vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Die Bür-

gerinnen und Bürger erwarten Mitgestaltungs-, Mitspra-

che- und Initiativrechte auf allen politischen Ebenen.

Das EU-Regierungsmodell eröffnet viele Mitwirkungs-

möglichkeiten formeller und informeller Art.

Der Lissabon-Vertrag sieht vor, dass eine Bürgerinitiative

von mindestens einer Million Bürgern die Europäische

Kommission zur Vorlage eines politischen Vorschlags zu

einem Thema auffordern kann. Anhörungsrechte und

Dialogforen eröffnen zum Beispiel Regionen, Städten,

Experten, Lobbyverbänden und NROs vielfältige Mög-

lichkeiten, sich in den europäischen Meinungsbildungs-

prozess einzubringen – dies sowohl gegenüber der EU-

Kommission und dem Europäischen Parlament wie auch

den nationalen Parlamenten.

Bürgerschaftliches Engagement ist am stärksten vor Ort

in den Kommunen ausgeprägt. Dort engagieren sich

Bürgerinnen und Bürger gerade auch für die Aufgaben-

felder, die für die Zukunft der EU von besonderer Bedeu-

tung sind: z.B. für Bildung, Integration, Umweltschutz,

Arbeitsplätze, sozialen Zusammenhalt, Demografie. Da-

mit arbeiten sie zugleich mit an den großen europäi-

schen Aufgaben. Dieses bedeutende „soziale Kapital“

ist als europäisches Handeln der Bürgerinnen und Bürger

zu werten. Die freiwillige Arbeit vor Ort in Form von

Netzwerken mit anderen Städten, Nichtregierungs- und

gemeinnützigen Organisationen in verschiedenen euro-

päischen Ländern sollte als Integrationsarbeit für Europa

anerkannt werden. Nicht zuletzt ist die Meinung der

Bürgerinnen und Bürger Europas über die Europäische

Union häufig geprägt von Vorschriften, Bürokratie und

Subventionen, und nicht von den positiven Auswirkun-

gen der Europäischen Union auf unseren Alltag.

Gleichzeitig eröffnen die vielfältigen partizipativen Pro-

zesse den Bürgerinnen und Bürgern eine neue Möglich-

keit, sich stärker mit einem friedlichen, demokratischen

Europa zu identifizieren, in dem Menschenrechte, so-

ziale Verantwortung und echte Solidarität gelebt und er-

fahren werden.

10

Beim Europäischen Bürgergipfel 2009 diskutierten Bürger aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten die nationalen Empfehlungen.

Foto: Toussaint/ifok 
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1.
Allgemeine gemeinsame Ziele
Als Voraussetzung für die Umsetzung der Innovations-

partnerschaften in den verschiedenen Handlungsfeldern

müssen allgemeine gemeinsame Ziele definiert werden:

• Bessere Information und mehr Verständnis der Lage

in den verschiedenen europäischen Staaten, Regionen

und Städten;

• Wissenstransfer und Best-practice-Austausch als 

dauerhafter Lernprozess;

• Erarbeitung konkreter Empfehlungen für neue 

Strategien und Aktionspläne, die Grundlage sind für

gesetzliche Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen

und Selbstverpflichtungen;

• Höhere öffentliche Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit

durch das Zusammenspiel vieler Partner des öffentli-

chen und privaten Sektors;

• Ergebniskontrolle als Teil eines gemeinsamen Lernpro-

zesses.

2. 
Organisation der Netzwerkarbeit
Die sieben Leitinitiativen werden nur dann erfolgreich

sein, wenn alle politischen Ebenen und viele andere

Partner, unter anderem die Bereiche Bildung, Wissen-

schaft und Forschung, der private und der gemeinnüt-

zige Sektor beteiligt werden. Daher müssen verschie-

dene horizontale und vertikale Netzwerke geschaffen

werden. Diese verbindlichen Netzwerke sind der Pfeiler

der geplanten Innovationspartnerschaften.

Mitglieder:

Lokale Ebene 

• Interessierte Städte und Kommunalverbände.

Regionale Ebene 

• Mitglieder der Versammlung der Regionen Europas

(VRE) und weitere Regionen.

Nationale Ebene 

• Mitglieder der nationalen Regierungen und Behör-

den. 

Europäische Ebene 

• Vertreter der europäischen Institutionen: die Europäi-

sche Kommission, das Europäische Parlament, der 

Europäische Rat, der Ausschuss der Regionen, der 

Europarat und der Rat der Gemeinden und Regionen

Europas.

Wissenschaft und Bildung

• Universitäten und Hochschulen, Forschungs- und 

Bildungseinrichtungen.

Zivilgesellschaft

• Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Europäi-

sche Unternehmerverbände und Gewerkschaften,

Stiftungen.

Für jedes Netzwerk sollte eine Organisationsstruktur ge-

schaffen werden mit mindestens zwei Leitungsebenen:

• Der Lenkungskreis verantwortet die Gesamtorgani-

sation der Ziele und Aufgaben. 

Mitglieder sind Vertreter nationaler Regierungen

bzw. des Europäischen Rats, Vertreter der kommuna-

len und regionalen Verbände, Experten und die Vor-

sitzenden der Arbeitsgruppen.

Im Allgemeinen wird der Lenkungskreis von einer Kom-

missarin oder einem Kommissar geführt, der in der EU-

Kommission das entsprechende Ressort koordiniert.

• Für die einzelnen Themenbereiche und Handlungs-

felder werden Arbeitsgruppen einberufen.

Ein Vorschlag für die Organisation des 
Regierungsmodells der Europäischen Union 
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Mitglieder sind Vertreter der europäischen Institutio-

nen, der nationalen Regierungen, der Regionen und

Städte sowie Vertreter von Verbänden und Experten

für die jeweiligen Aufgabenfelder. Die Vorsitzenden

der einzelnen Arbeitsgruppen werden vom Lenkungs-

kreis berufen.

3. 
Umsetzung

Pilotprojekte:

Die Ergebnisse dieser Netzwerkarbeit sollen zunächst pi-

lothaft durch die beteiligten Partner erprobt werden, um

daraus politische Strategien und Umsetzungspläne abzu-

leiten, die dann durch gesetzliche Regelungen, vertragli-

che Vereinbarungen oder Selbstverpflichtungen umge-

setzt werden.

Überprüfung:

Nach spätestens zwei Jahren wird ein erster Bericht über

die Umsetzung der Maßnahmen erstellt und ggf. die

Strategie korrigiert.

Mehrwert:

Für die an diesem Prozess Beteiligten entsteht ein dreifa-

cher Mehrwert: Durch die Möglichkeit der Mitgestaltung

eines wichtigen Aufgabenfeldes in Europa, durch den

Know-how-Transfer für die eigene Arbeit sowie durch

den besseren Zugang zu EU-Institutionen und ggf. zu

EU-Mitteln.
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1. 

Ostseestrategie: 
Zusammenarbeit von Regionen und Städten zur

Verbesserung des territorialen Zusammenhalts

Ziele: Die wichtigsten Herausforderungen der Region –

Umwelt, Wirtschaft, sozialer und territorialer Zusam-

menhalt, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit – zu ermit-

teln und anzugehen.

Mitglieder: Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland,

Lettland, Litauen, Polen sowie Städte und Regionen mit

ihren Dachverbänden.

2. 
Alpenraum-Programm 
(INTERREG III B – grenzüberschreitende
Zusammenarbeit)

Ziele: Entwicklung nachhaltiger Lösungen für Transport

und Verkehr zum Schutz des natürlichen und kulturellen

Erbes.

Mitglieder: Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien

und Slowenien (unter Beteiligung von Liechtenstein und

der Schweiz) sowie Regionen und Städte mit ihren

Dachverbänden (z.B. Euromontana) .

3. 
Donaustrategie: 

Entstanden aus den historisch gewachsenen 

Verbindungen von Städten und Regionen entlang

der Donau auf der Grundlage gemeinsamer 

kultureller und wirtschaftlicher Aktivitäten

Ziele: Soziale Entwicklung, nachhaltige wirtschaftliche

Entwicklung, Verkehrs- und Energieinfrastruktur, Um-

weltschutz, Kultur und Bildung.

Mitglieder: Acht EU-Mitgliedsstaaten (Österreich, 

Bulgarien, Tschechische Republik, Deutschland, Ungarn, 

Rumänien, Slowakei und Slowenien) und sechs Nicht-

EU-Länder (Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Monte-

negro, Republik Moldau, Serbien und Ukraine) sowie die

Anrainerstädte und -regionen.

4. 
Netzwerk für die Integration von 
Migranten auf lokaler Ebene  (CLIP) 

Ziele: Verbesserung der Integrationspolitik durch ein um-

fassendes Konzept in unseren Städten, das die Politiken

der verschiedenen politischen Ebenen verknüpft.

Mitglieder: 35 Städte in 22 Ländern, sechs Universitä-

ten, die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Ar-

beits- und Lebensbedingungen, die Europäische Kom-

mission, der Kongress der Gemeinden und Regionen

beim Europarat (KGRE), der Rat der Gemeinden und 

Regionen Europas (RGRE), der Ausschuss der Regionen

(AdR), das Europäische Netzwerk gegen Rassismus

(ENAR) und weitere Partner.

II. Das Regierungsmodell der 
Europäischen Union in der Praxis

Die Umsetzung des Mehr-Ebenen-Regierens in Netzwerken wird durch EU-Programme gefördert. Dies umfasst alle the-

matischen Netzwerke innerhalb Europas, aber auch die Entwicklungszusammenarbeit. Die Vielfalt der Aufgaben ist so

umfangreich wie die Vielfalt der Netzwerke. Anhand der folgenden Beispiele soll das Potential für das zukünf-

tige Regieren in Partnerschaft skizziert werden:
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5. 
Entwicklungszusammenarbeit: 
über PLATFORMA, die Arbeitsebene der Repräsen-

tativorgane lokaler und regionaler Gebietskörper-

schaften, Städte und Regionen, die sich für Ent-

wicklungszusammenarbeit engagieren, sowie die

Versammlung der regionalen und lokalen Gebiets-

körperschaften Europa-Mittelmeer (ARLEM)

Ziele: PLATFORMA ist Partner der Europäischen Kom-

mission auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenar-

beit bzw. der „dezentralisierten Kooperationen“; ARLEM

ist ein wichtiges Instrument bei der Entwicklung der

Union für das Mittelmeer auf dem Gebiet von Energie,

Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Migration und Han-

del. 

Mitglieder: PLATFORMA vereinigt alle relevanten Ver-

bände und unmittelbar die Städte und Regionen, die an

Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sind. Der RGRE

koordiniert und stellt das Sekretariat. Einbezogen sind

VRE, CPMR und UCLG. ARLEM umfasst die Versamm-

lung der Regionen, den RGRE und andere europäische

und internationale Repräsentativorgane, die sich mit der

euro-mediterranen Zusammenarbeit befassen, sowie 

regionale und lokale Gebietskörperschaften vom 

südlichen und östlichen Rand des Mittelmeers.

Stuttgart setzt seine erfolgreiche Integrationspolitik fort und will sich mit anderen europäischen Städten über erfolgrei-

che Praxisbeispiele austauschen. Foto: Hass
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Vorschläge für Innovationspartnerschaften der 

sieben Leitinitiativen:

1.
Europäische Plattform gegen Armut
und soziale Ausgrenzung: 
ein europäischer Rahmen für sozialen und 

territorialen Zusammenhalt

Auf der Grundlage dieser europäischen Plattform gegen

Armut und soziale Ausgrenzung könnten mehrere Netz-

werke gegründet werden:

a. Die Bildungs- und Ausbildungspartnerschaft

könnte ein Netzwerk auf der Grundlage einer

„Charta für Bildung und Ausbildung” sein. Sie be-

ginnt bei der Vorschulbildung, umfasst informelle Bil-

dung und berufliche Qualifikation. Dies geschieht

durch Einbindung der Zivilgesellschaft, von Unterneh-

men, lokalen, regionalen und nationalen Jobagentu-

ren, Nichtregierungsorganisationen etc.

b. Das Europäische Bündnis für Integration könnte

auf der Grundlage der Erfahrungen des Europäischen

Netzwerks CLIP (Cities for Local Integration Policies

for Migrants) umfassende Strategien und Aktions-

pläne für eine europäische Migrations- und Integrati-

onspolitik entwickeln (analog dem Nationalen Inte-

grationsplan der Deutschen Bundesregierung).

Die sieben Leitinitiativen der Strategie Europa
2020 als gemeinsame Handlungsfelder für
das Regieren in Partnerschaft

Das Europäische Bündnis für Integration 

Europäische Ebene

Europäische Kommission

Europäisches Parlament

Europäischer Rat

Ausschuss der Regionen

Europarat

Rat der Gemeinden und Regionen Europas

Regionale Ebene

Mitglieder der Versammlung der 

Regionen Europas (VRE) und 

weitere Regionen

Lokale Ebene

Mitglieder des CLIP-Netzwerks 

und weitere Städte.

Bildung
Arbeitsmarkt

Migrantenfamilien
Wohnangebote und -quartiere

Sport

Interkulturelle Ausrichtung
Interreligiöser Dialog

Entwicklungszusammenarbeit
Sicherheit

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgergesellschaft

Vertreter von NROs

Migrantenorganisationen

Europäische Unternehmerverbände

Gewerkschaften

Stiftungen

Nationale Ebene
Nationale Regierungen 

Staatliche Behörden

Wissenschaft und Bildung

Universitäten und Hochschulen

Forschungs- und 

Bildungseinrichtungen
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2.
Eine integrierte Industriepolitik im 
Zeitalter der Globalisierung:
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit im 

Mittelpunkt

Vor dem Hintergrund der steigenden Herausforderungen

des Klimawandels und der fossilen Energie sollten meh-

rere Netzwerke gefördert werden:

a. Das Netzwerk des Konvents der Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister zum Klimaschutz mit über 2.000

Mitgliedern wird mit regionalen, nationalen und euro-

päischen Politiken sowie mit Projekten zur Ausarbei-

tung und Umsetzung einer gemeinsamen europäi-

schen Strategie zu Energie und Klima verknüpft: dem

Europäischen Bündnis zum Klimawandel.

b. Eine Europäische Partnerschaft für nachhaltige

Mobilität könnte zum Beispiel auf der Grundlage des

Clusters für nachhaltige Mobilität in der Region Stutt-

gart entstehen und mit dem internationalen Netzwerk

„Cities for Mobility“ verknüpft werden, dem derzeit

berufliche Schulen, Wissenschafts- und Forschungs-

einrichtungen, Unternehmen, Städte und Regionen

angehören.

c. Ein Europäisches Netzwerk für nachhaltiges

Bauen, in dem sozialer Wohnungsbau, öffentliche

und private Gebäude, Bauunternehmen, Handwerker-

und Industrieverbände, berufliche Bildung, Wissen-

schaft und Forschung kooperieren, könnte die Anfor-

derungen an Energieeffizienz nachhaltig unterstützen

und neue Formen des Bauens sowie neue Gebäude-

standards fördern.  

3.
Eine digitale Agenda für Europa:

a. Ein Netzwerk zur Entwicklung von Medienkom-

petenz und eines Bildungsplans mit Projekten, die in

der Grundschule beginnen und bis zu lebenslangem

Lernen für Senioren reichen, könnte Partner für die

Charta für Bildung und Ausbildung werden (wie vor-

geschlagen in Nr. 1.a.).

b. Neue Partnerschaften zwischen dem Informati-

ons-Kommunikations-Technik-Sektor, dem Bau-

gewerbe und dem Mobilitätssektor könnten sich

mit den geplanten Netzwerken für nachhaltige Mobili-

tät und für nachhaltiges Bauen verbinden (siehe auch

Nr. 2.b. und 2.c.).

4.
Jugend in Bewegung:
eine Initiative zur Förderung des Potentials junger

Menschen zur Schaffung von intelligentem, nach-

haltigem und integrativem Wachstum in der Euro-

päischen Union

a. Ein Netzwerk für die Beschäftigung von 

Jugendlichen mit Bildungs- und Sozialeinrichtungen,

Jobagenturen und Wirtschaft, unter Einbeziehung der

lokalen, regionalen, nationalen und europäischen

Ebene, könnte als Partner die Jugendarbeitslosigkeit

bekämpfen (siehe auch Nr. 5.a.).

Dieses Netzwerk könnte die effektivsten Fördermaß-

nahmen festlegen, ein Analysesystem für Jugendar-

beitslosigkeit einrichten und ein neues System in Form

einer „Garantie für junge Menschen” entwickeln, in

dem sie einen Ausbildungs- oder einen Arbeitsplatz

erhalten.

b. Ein Netzwerk zur Förderung der Beschäftigungs-

fähigkeit und Verminderung von Schulabbrüchen

(siehe auch Nr. 5.a.) könnte entwickelt werden.
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5.
Eine Agenda für neue Kompetenzen
und Beschäftigungsmöglichkeiten: 
Ein europäischer Beitrag zur Vollbeschäftigung

a. Der Aktionsplan Bildung zur Förderung der Be-

schäftigungsfähigkeit und zur Verminderung von

Schulabbrüchen könnte verbunden werden mit der

geplanten „Bildungs- und Ausbildungspartnerschaft“

(siehe auch Nr. 1.a.) und dem Netzwerk für die Be-

schäftigung von Jugendlichen (4.a.).

b. Die neue Agenda für Integration könnte Teil des

Europäischen Paktes für Integration werden (siehe

auch Nr. 1.b.).

6.
Ressourcenschonendes Europa:
a. Diese Aufgabe könnte bei drei geplanten Netzwerken

angesiedelt werden:

– dem Europäischen Bündnis zum Klimawandel,

– der Europäischen Partnerschaft für nachhaltige

Mobilität,

– dem Europäischen Netzwerk für nachhaltiges

Bauen.

b. Europäische Agenda für umweltbewusstes Leben

Die EU-Kommission hat punktuell Maßnahmen beschlos-

sen, z.B. Energiesparlampen, Duschköpfe zum Wasserspa-

ren, CO2-Vorschriften für Pkw etc. Um nachhaltig die Bür-

ger für ein umweltgerechtes Verhalten zu gewinnen,

bedarf es einer umfassenden europäischen Agenda, z.B.

mit Empfehlungen für Umwelterziehung in den Kindergär-

ten und Schulen, Programmen für Unternehmen, für ener-

giebewusstes Wohnen, für umweltschonende Mobilität

etc. Das Wissen um den eigenen CO2-Fußabdruck und um

umweltbewusstes Verhalten kann durch Informationen

und Kampagnen, z.B. Wettbewerbe mit Schulen, erheb-

lich verbessert werden. Dazu könnten die Partner und Mit-

glieder der in Ziffer 6.a. genannten drei Netzwerke, er-

gänzt um Medienpartner, z.B. den Europäischen Verband

der Zeitungsverleger, gewonnen werden.

Berufliche Aus- und Fortbildungsprogramme für Erfolg im Beruf. Foto: Hass
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7.
Innovationsunion
a. Für den Erfolg der geplanten Europäischen Pilot-

projekte „Aktives und gesundes Altern” ist ein

Gesamtkonzept unter Mitwirkung sämtlicher politi-

scher Ebenen, des privaten Sektors, der Zivilgesell-

schaft sowie von Wissenschaft und Forschung zwin-

gend erforderlich. Vorhandene Netzwerke, zum

Beispiel das Netzwerk „Gesunde Städte”, könnten

Partner in diesem Pilotkonzept werden.

b. Die geplanten Netzwerke in den anderen sechs Leit-

initiativen könnten ebenfalls als Pilot-Innovationspart-

nerschaften entwickelt werden.

c. Da gutes Regieren einer der Schlüssel für die Innovati-

onsunion ist, könnte eine neue Europäische

Akademie für lokales und regionales Regieren

den Wissenstransfer und die Ausbildung von leiten-

den Verwaltungsfachleuten, gewählten kommunalen

Vertretern, Bürgermeistern und Landräten fördern.

Diese Qualifizierung und Förderung ist in den neuen

EU-Mitgliedstaaten und in den europäischen Partner-

ländern in Osteuropa besonders wichtig. Eine stabile

lokale Demokratie und starke kommunale und regio-

nale Verwaltungen erleichtern die Beteiligung von

Städten und Regionen an der Strategie Europa 2020.

Aktiv und gesund älter werden. Foto: istock
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Fazit

Die Wirtschafts- und Finanzkrise stellt uns alle – Städte,

Regionen, Nationalstaaten und EU-Institutionen – vor

enorme Herausforderungen. Als Weckruf zwingt uns

diese Krise, über unsere Perspektiven in Europa nachzu-

denken.

Seit dem Ende des 2. Weltkriegs haben die Bürger West-

europas wie niemals zuvor in ihrer Geschichte eine posi-

tive Entwicklung erlebt. Wir hatten die wunderbare

Chance, in Frieden, Freiheit, Demokratie und in einem

System der Rechtssicherheit, des Wohlstands und der

sozialen Sicherheit zu leben. Der Fall des Eisernen Vor-

hangs hat uns eine einmalige Chance für die Einigung

Europas eröffnet.

Mit dem Aufstreben Asiens, insbesondere Chinas und

Indiens, im 21. Jahrhundert, angesichts immer globale-

rer Märkte, der steigenden Energieabhängigkeit, der de-

mografischen Probleme, der hohen Jugendarbeitslosig-

keit, des öffentlichen Schuldenbergs und der Instabilität

der Finanzmärkte wächst bei uns allen ein Gefühl der

Unsicherheit und des Vertrauensverlustes in unsere 

Zukunft.

Es gibt keine einfachen Antworten. Alle wichtigen Pro-

bleme auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene

sind in gleichem Maße auch europäische Probleme. Aus

diesem Grund können wir die Probleme nur meistern,

wenn wir alle – Politiker, Bürger, Arbeitgeber und 

Beschäftigte – an einem Strang ziehen und auf den 

Stärken der EU aufbauen. 

Der Bericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft

Europas 2030 (http://www.reflectiongroup.eu/2010/06/

16/project-europe-2030-translations/) zeigt Lösungen

und Wege zum Erfolg des „Projekts Europa 2030“ auf.

Der Vertrag von Lissabon und die Strategie Europa 2020

zeigen Wege für das Regierungsmodell für die Europäi-

sche Union „Regieren in Partnerschaft“ auf. Die Türen

stehen offen für die gemeinsame Verwirklichung der sie-

ben Leitinitiativen. Mit einer gemeinsamen Kraftanstren-

gung werden wir diese Krise in eine gemeinsame gute 

Zukunft in Europa umwandeln!
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